Was kann der Beirat für Sozialhilfeangelegenheiten regeln?
Sofern Bürgerinnen oder Bürger mit Entscheidungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch nicht einverstanden sind, können sie gegen den Leistungsbescheid (z. B. über die Ablehnung eines Antrags) schriftlich Widerspruch erheben und damit ein sogenanntes Vorverfahren eröffnen, bevor eine Klageerhebung beim Sozialgericht Berlin eingeleitet wird. 

Kann der Sozialhilfeträger dem Widerspruch nicht abhelfen, in dem eine günstigere Entscheidung die angefochtene ersetzt, wird ein kostenfreier Widerspruchsbescheid durch die Stadträtin oder den Stadtrat für Soziales erteilt. Vorher ist jedoch ein Beirat beratend zu beteiligen. 
Die Mitglieder dieses Beirats für Sozialhilfeangelegenheiten werden von der Bezirksverordnetenversammlung gewählt und sind ehrenamtlich tätig.
In der Sitzung des Beirats, die etwa alle zwei Monate stattfindet, wird den Mitgliedern dieses beratenden Gremiums der Sachverhalt aus der Sicht der Verwaltung dargestellt. Bei Bedarf kann auch der schriftliche Widerspruch des Bürgers/der Bürgerin verlesen werden. Vorher haben die ehrenamtlich Tätigen die Möglichkeit, ausführlich Akteneinsicht zu nehmen. Sofern es gewünscht ist, können Widerspruchsführerinnen oder Widerspruchsführer eingeladen werden, um ihr Anliegen mündlich vorzutragen.

